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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
DER TSG 1899 HOFFENHEIM AKADEMIE GmbH 
 
1. Geltungsbereich 

Die Anmeldung eines oder mehrerer Teilnehmer zu Veranstaltungen der TSG 1899 Hoffenheim Akademie GmbH, im Folgen-
den „TSG“ genannt, durch Sie als Vertragspartner unterliegt ausschließlich den nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen („AGB“). Sollten Sie abweichende Bedingungen haben, akzeptiert die TSG diese nicht. Dies gilt auch, wenn die TSG 
der Einbeziehung nicht ausdrücklich widerspricht.  

 
2. Teilnahmegebühr 

(1) Die konkrete Kursgebühr unter Berücksichtigung möglicher, in der Beschreibung der Veranstaltung genau bezeichneter 
Rabatte wird Ihnen mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt. 

(2) Die Kursgebühr wird gemäß der Einzugsermächtigung bis zu 10 Wochen vor Veranstaltungsstart eingezogen. Bei einer 
jedenfalls grob fahrlässig durch den buchenden Zahlungsverpflichteten verursachten Rückbelastung können die vom konto-
führenden Bankinstitut als Lastschriftgläubiger berechneten Gebühren an den Zahlungsverpflichteten weiterbelastet wer-
den, soweit dieser nicht nachweisen kann, dass kein oder lediglich ein geringerer Schaden entstanden ist. 

(3) Erfolgt keine Abmeldung bis 24 Stunden vor Beginn der Veranstaltung, bleiben Sie auch bei Nichtteilnahme zur Zahlung 
der vollen Kursgebühr verpflichtet. 

 
3. Krankheit/Unfall 

(1) Mit der Anmeldung erklären Sie, dass der Teilnehmer körperlich gesund und sportlich voll belastbar ist. Darüber hinaus 
versichern Sie mit der Anmeldung, dass der Teilnehmer an keiner ansteckenden Krankheit leidet. Nach der Anmeldung der 
Teilnehmer gilt es die Hinweise zu COVID-19 in Vorbereitung auf die Veranstaltung von der TSG zu beachten und bei auftre-
tenden Symptomen und/oder Kontakt zu bestätigten Infizierten die TSG umgehend zu informieren. Die Informationspflicht 
besteht auch bei leichten gesundheitlichen Problemen, wie z.B. Allergien oder Hitzeempfindlichkeit. 

(2) Mit der Anmeldung gestatten Sie, dass der Teilnehmer bei kleinen Verletzungen von den Betreuern versorgt wird. 
Gemeint sind hier z.B. kleine Schürfwunden, Desinfektionen/Wundsalbe, Insektenstiche/Brandsalbe. 

 
4. Haftung und Versicherung 

(1) Für witterungsbedingte oder durch sonstige Fälle höherer Gewalt bedingte Ausfälle der angebotenen Leistungen wird 
keine Haftung übernommen. 

(2) Die TSG haftet außerdem nur für solche Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit seiner Erfüllungsgehilfen, oder auf der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruhen. Im 
Übrigen wird die Haftung für Schäden ausgeschlossen. Im Falle der leicht fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Ver-
tragspflicht ist die Haftung der Höhe nach auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Die Haf-
tung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die 
zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

(3) Versicherungsschutz für Reisegepäck und gegen Diebstahl besteht nicht. Die Mitnahme von Wertgegenständen wie 
z.B. Handys, CD/MP3 Player, Fotoapparat, Videokamera, Schmuck u.ä. erfolgt auf eigene Gefahr. Für das Taschengeld kann 
keine Haftung übernommen werden. Der Teilnehmer hat die Möglichkeit, das Taschengeld beim Betreuer in Verwahrung zu 
geben. Ein angemessener Versicherungsschutz ist Sache jedes einzelnen Teilnehmers während der gesamten Kursdauer oder 
Übungseinheit. Verletzungen sowie der Weg zum/vom Veranstaltungsort sind durch die jeweiligen Versicherungen des Erzie-
hungsberechtigten abgesichert. Für Schäden, die Teilnehmer verursachen, ist die eigene Privathaftpflicht zuständig, sollte 
diese nicht vorhanden sein, kann ggf. die Haftpflichtversicherung des Veranstalters in Anspruch genommen werden. 
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5. Pflichten und Obliegenheiten des/der Erziehungsberechtigten 

Es obliegt Ihnen, den Teilnehmer anzuweisen, dass den Anordnungen unserer Verantwortlichen unbedingt Folge zu leisten ist. 
Bei wiederholter Missachtung der Anordnungen der Verantwortlichen kann der Teilnehmer von der Veranstaltung verwiesen 
werden. 

 
6. Rücktritt, Storno, Ausfall 

(1) Sie können, abgesehen bei "Spieltagscamps", „Leistungsdiagnostik“ & „Footbonauttrainings“ (siehe hierzu Abs. 4 & 5), von 
der Anmeldung zur Veranstaltung durch schriftliche Erklärung gegenüber der TSG zurücktreten. Bei Absagen gelten vorbehalt-
lich Abs. 2 folgende Ausfallgebühren: 

Bis 40 Tage vor Veranstaltungsbeginn: Es fällt keine Stornierungsgebühr an 

Ab 40 Tage vor Veranstaltungsbeginn: EUR 10,- Stornierungsgebühr 

Ab 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn: EUR 40,- Stornierungsgebühr 

Bei Nichtantreten der Veranstaltung oder bei Absage weniger als 24 Std. vor Veranstaltungsbeginn: 100 % der Teilnahmegebühr 

Als Veranstaltungsbeginn gilt die genaue Startzeit der Veranstaltung. 

Ihnen steht der Nachweis frei, dass uns im Einzelfall geringere Kosten entstanden sind. Die Ausfallgebühr beschränkt sich dann 
auf die tatsächlich entstandenen Kosten. 

(2) Im Krankheits- oder Verletzungsfall fallen gegen Vorlage eines aktuellen ärztlichen Attests keine Stornierungsgebühren an, 
wenn das ärztliche Attest der TSG innerhalb von fünf Tagen nach Eingang des Kündigungsschreibens per Mail in Kopie zugesandt 
wird. Die gebührenfreie Stornierung kann maximal bis eine Woche nach Veranstaltungsende rückwirkend gültig gemacht wer-
den. Bei der Veranstaltungsart „Footbonauttraining“ gelten angepasste Regelungen (siehe hierzu Abs. 5). 

(3) Eine Absage mangels Teilnehmer bis 14 Tage vor Kursbeginn behalten wir uns vor. In diesem Fall oder bei einer Absage auf-
grund höherer Gewalt, besteht lediglich Anspruch auf Rückzahlung des eingezahlten Teilnehmerbeitrages. Weitere Ansprüche 
gegen die TSG sind ausgeschlossen. 

(4) Bei der Veranstaltungsart „Spieltagscamp“ unterscheiden sich die oben aufgeführten Stornierungsregelungen geringfügig. 
Sie können von der Anmeldung zur Veranstaltung durch schriftliche Erklärung gegenüber der TSG zurücktreten. Aufgrund finan-
zieller Vorleistungen der TSG im Zusammenhang mit den angebotenen Leistungsbausteinen gelten für diese Veranstaltungsart 
vorbehaltlich Abs. 2 die gesonderten, nachfolgenden Stornierungsregelungen, für die gegen Vorlage eines ärztlichen Attests le-
diglich die Stornierungsgebühr entfällt: 

Bis 40 Tage vor Veranstaltungsbeginn: Es fällt keine Stornierungsgebühr an 

Ab 40 Tage vor Veranstaltungsbeginn: EUR 10,- Stornierungsgebühr 

Ab 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn: EUR 10,- Stornierungsgebühr + zzgl. Kostenübernahme der bei der Veranstaltung inkludi-
erten Tickets und Verpflegungsgutscheinen sowie optional gebuchter Zusatztickets je nach Gegner- und Ticketkategorie 

Ab 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn: EUR 40,- Stornierungsgebühr + zzgl. Kostenübernahme der bei der Veranstaltung inkludi-
erten Tickets und Verpflegungsgutscheinen sowie optional gebuchter Zusatztickets je nach Gegner- und Ticketkategorie  

Bei Nichtantreten der Veranstaltung oder bei Absage weniger als 24 Std. vor Veranstaltungsbeginn: 100 % der Teilnahmegebühr 

Als Veranstaltungsbeginn gilt die genaue Startzeit der Veranstaltung. 

Ihnen steht der Nachweis frei, dass uns im Einzelfall geringere Kosten entstanden sind. Die Ausfallgebühr beschränkt sich dann 
auf die tatsächlich entstandenen Kosten. 

(5) Bei der Veranstaltungsart „Footbonauttraining“ sowie der Veranstaltungsart „Leistungsdiagnostik“ unterscheiden sich die 
oben aufgeführten Stornierungsregelungen geringfügig. Sie können von der Anmeldung zur Veranstaltung durch schriftliche Er-
klärung gegenüber der TSG zurücktreten. Aufgrund finanzieller Vorleistungen der TSG im Zusammenhang mit den angebotenen 
Leistungsbausteinen gelten für diese Veranstaltungsart vorbehaltlich Abs. 2 die gesonderten, nachfolgenden Stornierungsrege-
lungen, für die gegen Vorlage eines ärztlichen Attests lediglich die Stornierungsgebühr entfällt: 

Bis 40 Tage vor Veranstaltungsbeginn: Es fällt keine Stornierungsgebühr an 
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Ab 40 Tage vor Veranstaltungsbeginn: EUR 10,- Stornierungsgebühr 

Ab 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn: EUR 60,- Stornierungsgebühr. Im Krankheits- oder Verletzungsfall fallen gegen Vorlage 
eines aktuellen ärztlichen Attests lediglich Stornierungsgebühren in Höhe von EUR 40,- an, wenn das ärztliche Attest der TSG 
innerhalb von fünf Tagen nach Eingang des Kündigungsschreibens per Mail in Kopie zugesandt wird. Die Reduktion der Stornie-
rungsgebühren kann maximal bis eine Woche nach Veranstaltungsende rückwirkend gültig gemacht werden. 

Bei Nichtantreten der Veranstaltung oder bei Absage weniger als 24 Std. vor Veranstaltungsbeginn: 100 % der Teilnahmegebühr 

Als Veranstaltungsbeginn gilt die genaue Startzeit der Veranstaltung. 

Ihnen steht der Nachweis frei, dass uns im Einzelfall geringere Kosten entstanden sind. Die Ausfallgebühr beschränkt sich dann 
auf die tatsächlich entstandenen Kosten. 

 
7. Weitere Vereinbarungen 

(1) Während unserer Veranstaltungen können durch die TSG oder von dieser beauftragte Dritte Bild- oder Filmaufnahmen der 
Teilnehmer zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit der TSG und weiteren eigenen Marketingzwecken angefertigt werden. Mit der 
Anmeldung des Mitglieds zur Teilnahme an einer Veranstaltung erklärt der Vertragspartner, dass die TSG zu den Bild- oder Ton-
aufnahmen honorarfrei berechtigt ist und die Aufnahmen für Zwecke der eigenen Öffentlichkeitsarbeit und/oder zu weiteren 
eigenen Marketingzwecken zeitlich und räumlich unbeschränkt in Printmedien und Onlineangeboten (v.a. auf den Homepages 
der TSG wie tsg-hoffenheim.de, tsg-fussballschule.de, fussballschule.tsg-hoffenheim.de; in Newslettern wie dem Newsletter 
der TSG 1899 Hoffenheim Spielbetriebs GmbH und dem Newsletter der TSG 1899 Hoffenheim Akademie GmbH; auf Social-Me-
dia-Kanälen der TSG Hoffenheim wie Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Youtube; in Presseportalen online/offline; Stadi-
onshow; in internen und externen Vorträgen) in  honorarfrei veröffentlichen, vervielfältigen, senden und nutzen darf. Der Wider-
spruch für die Zukunft ist jederzeit möglich per E-Mail an: fussballschule@tsg-hoffenheim.de.  

(2) Wir behalten uns das Recht vor, nach Vertragsabschluss Änderungen im Programm vorzunehmen, soweit solche Änderungen 
nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt sind, nicht erheblich sind, den Gesamtzuschnitt des gebuchten Kurses nicht beein-
trächtigen und für den Teilnehmer zumutbar sind. Wir werden Sie von solchen Änderungen selbstverständlich unverzüglich in 
Kenntnis setzen. 

(3) Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Best-
immungen hiervon unberührt. 

 
Datenschutzhinweis 

Hinweise zum Datenschutz entnehmen Sie bitte unserer beigefügten Information gem. Art. 13 und Art. 21 Datenschutz- 
Grundverordnung, abrufbar auch unter 
https://s3.tsg-hoffenheim.de/public/Fussballschule/DSGVO/240510_Info_DSGVO_KuLi_AkademieGmbH-V1.9.pdf  

 
TSG 1899 Hoffenheim Akademie GmbH, Horrenberger Straße 58, 74939 Zuzenhausen 
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